
Tenor 

1. Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisie
rung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatz
steuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuer
pflichtige Bemessungsgrundlage in der durch die Richtlinie 
98/80/EG des Rates vom 12. Oktober 1998 geänderten Fassung 
ist dahin auszulegen, dass die Besteuerungsgrundlage für die 
Mehrwertsteuer beim Verkauf von Bingocoupons wie den im Aus
gangsverfahren fraglichen nicht den im Vorhinein gesetzlich fest
gelegten Teil des Verkaufspreises umfasst, der für die Auszahlung 
der Gewinne an die Spieler bestimmt ist. 

2. Die Art. 17 Abs. 5 und 19 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie 
77/388 in der durch die Richtlinie 98/80 geänderten Fassung 
sind dahin auszulegen, dass die Mitgliedstaaten nicht vorsehen 
können, dass der im Vorhinein gesetzlich festgelegte Teil des Ver
kaufspreises der Bingocoupons, der an die Spieler als Gewinne 
auszuzahlen ist, für die Zwecke der Berechnung des Pro-rata-Sat
zes des Vorsteuerabzugs zum Umsatz gehört, der im Nenner des in 
Art. 19 Abs. 1 genannten Bruchs zu stehen hat. 

( 1 ) ABl. C 290 vom 1.10.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 19. Juli 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungs
gerichts Gießen — Deutschland) — Natthaya Dülger/ 

Wetteraukreis 

(Rechtssache C-451/11) ( 1 ) 

(Assoziierungsabkommen EWG — Türkei — Beschluss 
Nr. 1/80 des Assoziationsrates — Art. 7 Abs. 1 — Aufent
haltsrecht der Familienangehörigen eines türkischen Arbeit
nehmers, der dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats 
angehört — Thailändische Staatsangehörige, die mit einem 
türkischen Arbeitnehmer verheiratet war und mit ihm mehr 

als drei Jahre zusammengelebt hat) 

(2012/C 295/26) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgericht Gießen 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Natthaya Dülger 

Beklagte: Wetteraukreis 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Verwaltungsgericht Gießen 
(Deutschland) — Auslegung von Art. 7 Satz 1 erster Gedanken
strich des durch den mit dem Assoziierungsabkommen zwi

schen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei 
errichteten Assoziationsrat erlassenen Beschlusses Nr. 1/80 vom 
19. September 1980 über die Entwicklung der Assoziation — 
Aufenthaltsrecht der Familienangehörigen eines dem regulären 
Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats angehörenden türkischen Ar
beitnehmers — Thailändische Staatsangehörige, die bis zu ihrer 
Scheidung mehr als drei Jahre mit ihrem türkischen Ehemann 
zusammengelebt hat 

Tenor 

Art. 7 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/80 des durch das — am 12. 
September 1963 in Ankara von der Republik Türkei einerseits und 
von den Mitgliedstaaten der EWG und der Gemeinschaft andererseits 
unterzeichnete und im Namen der Gemeinschaft durch den Beschluss 
64/732/EWG des Rates vom 23. Dezember 1963 geschlossene, 
gebilligte und bestätigte — Abkommen zur Gründung einer Assozia
tion zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Tür
kei errichteten Assoziationsrates vom 19. September 1980 über die 
Entwicklung der Assoziation ist dahin auszulegen, dass sich ein Fa
milienangehöriger eines türkischen Arbeitnehmers, der Staatsangehöri
ger eines anderen Drittlands als der Türkei ist, im Aufnahmemitglied
staat auf die sich aus dieser Bestimmung ergebenden Rechte berufen 
kann, wenn alle anderen darin vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

( 1 ) ABl. C 347 vom 26.11.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 19. Juli 2012 
(Vorabentscheidungsersuchen des Augstākās tiesas Senāts 

— Republik Lettland) — Sia Garkalns/Rīgas dome 

(Rechtssache C-470/11) ( 1 ) 

(Art. 49 EG — Beschränkungen des freien Dienstleistungs
verkehrs — Gleichbehandlung — Transparenzgebot — 
Glücksspiele — Spielbanken, Spielhallen und Bingo-Lokale 
— Pflicht, die vorherige Zustimmung der Gemeinde des Nie
derlassungsorts einzuholen — Ermessen — Erhebliche Beein
trächtigung der Interessen des Staates und der Einwohner des 
betroffenen Verwaltungsbezirks — Rechtfertigungsgründe — 

Verhältnismäßigkeit) 

(2012/C 295/27) 

Verfahrenssprache: Lettisch 

Vorlegendes Gericht 

Augstākās tiesas Senāts 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Sia Garkalns 

Beklagter: Rīgas dome
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